
GE3
Einzelhandel generell

unzulässig

GI3
Einzelhandel generell

unzulässig

GI2
Einzelhandel generell

unzulässig

GE2
Einzelhandel (nicht-großflächig)

mit nicht-zentrenrelevanten
Hauptsortimenten zulässig

GE1
Einzelhandel generell
unzulässig; Ausnahme:

Handel mit Kfz

GE1
Einzelhandel generell
unzulässig; Ausnahme:

Handel mit Kfz

GI1
Einzelhandel (nicht-großflächig)

mit nicht-zentrenrelevanten
Hauptsortimenten zulässig

Änderungsbereich
heute: wie GE 1

Vorschlag: wie GE 2

Anlage 1 zur VL 019/2013: Übersicht zur Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 109 M.: 1:2.500


